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Der Bau-, Wirtschafts- und Umweltausschuss der Stadt Kremmen empfiehlt:

 Die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Kremmen beschließt gemäß § 21.

Abs. 1 BauGB die Aufstellung des Bebauungsplans Nr. 78 Löwenberger
Weg  im Ortsteil Sommerfeld der Stadt Kremmen. Das Plangebiet umfasst
eine rund 5.000 m² große Teilfläche des Flurstücks 355 der Flur 4 in der
Gemarkung Sommerfeld. Planungsziel ist die Schaffung der
planungsrechtlichen Voraussetzungen für die Errichtung von fünf
Einfamilienhäusern mit maximal zwei Geschossen im Rahmen der
Nachverdichtung.
Das Verfahren soll gemäß §13a BauGB im beschleunigten Verfahren ohne2.

Durchführung einer Umweltprüfung gemäß § 2 Abs. 4 BauGB durchgeführt
werden.
Von der frühzeitigen Unterrichtung und Erörterung gemäß § 3 Abs. 1 und § 43.

Abs. 1 BauGB wird abgesehen. Die Beteiligung der Öffentlichkeit erfolgt
gemäß § 3 Abs. 2 BauGB. Die Beteiligung der Behörden und sonstigen
Träger öffentlicher Belange erfolgt nach § 4 Abs. 2 BauGB.

Der Flächennutzungsplan wird im Zuge der laufenden Neuaufstellung angepasst. 

Beratungsergebnis:
Gremium: Sitzung am: TOP

Anz. Mitgl. :5 dav. anwesend Ja...... Nein......Enthalt.......

Laut Vorlage...... Abweichende Vorlage

eingebracht durch :Bürgermeister
Bearbeiter :Herr E. Wießner

.................................................................
Vorsitzender BUWA



Problembeschreibung/Begründung

Der Stadt Kremmen liegt ein Antrag der Grundstückseigentümer zur Aufstellung
eines Bebauungsplanes für die in Rede stehenden Flächen vor. Die zur Schaffung
von Wohngrundstücken vorgesehene Teilfläche des Flurstücks 355 hat eine Größe
von rund 5.000 m². Die Erschließung des Grundstücks ist durch die öffentliche
Straßenverkehrsfläche Löwenberger Weg  (Gemarkung Sommerfeld, Flur 4,
Flurstück 167/6 teilweise) gewährleistet.
Im Entwurf des Flächennutzungsplans der Stadt Kremmen vom November 2020
sind die Flächen als Wohnbauflächen dargestellt (So 4).
Mit dem Bebauungsplan soll die nach Vorabstimmung mit der unteren Forstbehörde
(Oberförsterei Neuendorf) erforderliche Waldumwandlung abschließend geregelt
werden. Als forstrechtliche Ausgleichsmaßnahme wurden eine Erstaufforstung in
einem Umfang von 0,55 ha auf Teilflächen der Flurstücke 88 und 219, Flur 8,
Gemarkung Staffelde sowie die Durchführung von Waldumbaumaßnahmen in einem
Umfang von 0,55 ha auf einer Teilfläche des Flurstück 228, Flur 8, Gemarkung
Staffelde vertraglich geregelt.
Die Kosten für die Erarbeitung der Planungsunterlagen für den Bebauungsplan
sowie sämtliche mit dem Bebauungsplan entstehenden Kosten werden von Seiten
der Eigentümer getragen, so dass sich hieraus für die Stadt Kremmen keine
finanziellen Belastungen ergeben.
Anlagen:

- Ausschnitt aus der Liegenschaftskarte mit Kennzeichnung des vorgesehenen
Geltungsbereichs
- Luftbild mit Kennzeichnung des vorgesehenen Geltungsbereichs
- Ausschnitt aus dem Entwurf des Flächennutzungsplans der Stadt Kremmen vom
November 2020 mit Kennzeichnung der Lage des Plangebietes

gez. Enrico Wießner
Leiter Bauamt

Finanzielle Auswirkungen

haushaltsmäßige Berührung: x keine haushaltsmäßige
Berührung

Mittel stehen zur
Verfügung

Mittel stehen
nur zur
Verfügung in
Höhe von:

________________Euro
HH-Jahr:  2021
 ____________

Kosten:
________________

Produktkonto Ergebnishaushalt:
___________________________

Produktkonto Finanzhaushalt:
___________

Investitionsmaßnahme:
___________________________
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